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Ihr neues Informationspaket
Das vorliegende Buch konzentriert sich auf die für das Tagesgeschäft
relevanten Schwerpunkte der neuen Gelangensbestätigung und der
Alternativnachweise. Sie werden praxisbezogen unter Verwendung
von

• Checklisten,

• Fallbeispielen und

• Gestaltungshinweisen

aufbereitet. Das Buch erhebt somit keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit.

Weitere Informationen auf www.umsatzsteuerpraxis.de
„Nichts ist so alt wie das, was man gestern zum (Umsatz-)Steuer-
recht geschrieben hat!“

Wahrscheinlich beschäftigen die Gelangensbestätigung und die
Alternativnachweise die Praxis noch recht lange. Selbst gefestigte
Rechtsauffassungen können durch ein neues Urteil oder eine neue
Verwaltungsanweisung schnell infrage gestellt oder gar ganz aufge-
geben werden. Deshalb aktualisiert und ergänzt der Autor seine
Darstellungen laufend auf einer ausschließlich zu diesem Zweck
eingerichteten Homepage: www.umsatzsteuerpraxis.de.
Aktuelle Erkenntnisse zur Gelangensbestätigung und zu den Alter-
nativnachweisen finden Sie dort unter „Aktualisierungen/zu Kapi-
tel 22 ff.“.

„Lassen Sie uns einfach drüber reden!“ – Die bewährte
Autorenhotline
Manchmal hilft ein persönliches Gespräch, „Licht“ in das Gelesene
zu bringen und „Denkblockaden“ zu beseitigen. Sollte das bei Ihnen
der Fall sein, zögern Sie bitte nicht! Gern können Sie Ihre Fragen in
einem kurzen Telefonat mit dem Autor klären – für Sie nur zu den
üblichen Telefongebühren ins Handynetz.
Aus berufs- und haftungsrechtlichen Gründen sowie aufgrund der
Komplexität und des ständigen Wandels der Rechtsmaterie erlauben
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Sie aber bitte den Hinweis, dass der Autor Ihre Fragen zwar wissen-
schaftlich und mit größter Sorgfalt bearbeiten wird, dabei aber jegli-
che Haftung und Gewähr für die Richtigkeit ausschließen muss.
Insbesondere bleibt die Hilfe in Steuersachen im Sinne des Steuerbe-
ratungsgesetzes ausschließlich Ihrem/n Steuerberater/n oder Wirt-
schaftsprüfer/n vorbehalten (§§ 1 ff. StBerG). Insbesondere dann,
wenn sich die Empfehlungen des Autors nicht mit denen Ihres
Beraters decken, sollten Sie dem Berater die Antworten vorlegen
und mit ihm gemeinsam die zukünftige Vorgehensweise abstim-
men.
Die Rufnummer der hierzu vom Autor speziell eingerichteten Hot-
line sowie die Sprechzeiten finden Sie auf
www.umsatzsteuerpraxis.de/Autoren-Hotline.
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Zur Arbeit mit diesem Buch
Das Buch wurde geschrieben, damit

• Sie als Unternehmer oder Ihr Mandant

• im Selbststudium

• schnell und dennoch

• rechtssicher

sich mit der Gelangensbestätigung vertraut machen können. Dazu
geht das Buch einen neuen Weg:

Der Einstieg: 25 FAQs, die Sie mit der Problematik vertraut
machen
Zunächst führen 25 FAQs an die Problembereiche heran. Sie wur-
den aus Fragen entwickelt, die an den Autor sowohl als Leiter von
Seminarveranstaltungen als auch als Partner der kmk Steuerbera-
tungsgesellschaft herangetragen wurden.

Das Muss: Detailwissen zur Gelangensbestätigung im engeren
Sinne
In diesem Kapitel werden Sie mit allen Pflichtvorgaben vertraut
gemacht. Sie erfahren ganz konkret alles Wichtige

• zur Form,

• zum Inhalt,

• zu den Sprachvorgaben und

• zur Archivierung

einer Gelangensbestätigung.

Es geht auch einfacher: Detailwissen zu möglichen
Alternativnachweisen
Die Gelangensbestätigung ist nur der „Königsweg“, der die wenigs-
ten Beanstandungen der Finanzverwaltung erwarten lässt. Grund-
sätzlich kann der Nachweis der „Warenbewegung von EU nach EU“
im Rahmen der erforderlichen Gesamtschau aber immer auch an-
ders – nämlich mit allen zulässigen Belegen und Beweismitteln –
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geführt werden. Der Unternehmer sollte also „Eichhörnchenarbeit
treiben“ und alle zum Nachweis geeigneten Belege sammeln. Das
Kapitel zeigt, welche Nachweise alternativ infrage kommen.

Die Gelangensbestätigung richtig einordnen: Umsatzsteuerliches
Basiswissen zum EUxHandel
Wenn Sie bereits im EU-Umsatzsteuerrecht zu Hause sind, wird
Ihnen die Beschäftigung mit den FAQs und den Detailinformatio-
nen vielleicht genügen, um die erforderlichen Umsetzungen in Ih-
rem Unternehmen oder bei Ihrem Mandanten vorzunehmen. Wenn
das nicht so sein sollte, ist eine weitere Vertiefung erforderlich. Dazu
bereitet dieses Kapitel das Basiswissen systematisch für Sie auf.

Zur Abrundung: Die anderen Nachweise für den EUxHandel
Im Fokus aller Darstellungen steht die Gelangensbestätigung. Dabei
darf nicht vergessen werden, dass sie nur ein „Mosaiksteinchen“
zum Nachweis einer innergemeinschaftlichen Lieferung ist. Zur
Abrundung werfen wir deshalb – in der gebotenen Kürze – auch
einen Blick auf die anderen Nachweispflichten.

Für die sichere Umsetzung im Tagesgeschäft: Praxisvorlagen und
Musterschreiben
Die sofort einsetzbaren Mustertexte, die Sie in diesem Kapitel fin-
den, garantieren, dass Sie die Gelangensbestätigung und/oder ent-
sprechende Alternativnachweise im Unternehmen/Mandanten-
unternehmen ohne viel Aufwand rechtssicher „installieren“ können.

Für das schnelle Finden: Das Praktikerglossar
Dem Glossar kommt eine Doppelfunktion zu:
• Einerseits soll es Lesern, die in der Beratungs- oder Unterneh-

menspraxis zum ersten Mal mit bestimmten Problembereichen
der Gelangensbestätigung konfrontiert werden, den Einstieg in
die Materie ermöglichen und

• andererseits soll es den erfahrenen Leser gezielt zur „schnellen
Information“ führen.

Für eine fundierte Argumentation: Der Materialanhang
Im Materialanhang finden Sie alle wichtigen Rechtsgrundlagen.


